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Wichtige Informationen
zu den Beihilferegelungen

Als Beamter erhalten Sie von Ihrem 

Dienstherrn Beihilfe. Seit dem 01.01.2009 

besteht für Beihilfeberechtigte Versiche

rungspflicht in der privaten Krankenversi

cherung. Und zwar für den Teil, der nicht 

durch die Beihilfe abgedeckt wird. Diese 

Versicherungspflicht besteht auch für 

Ihre eventuell berücksichtigungs fähigen 

Angehörigen. 

Die genauen Anforderungen an den Leis

tungsumfang der privaten Kranken  ver

sicherung sind im VersicherungsVer

tragsGesetz (VVG), und zwar im § 193 

Abs. 3, definiert. 

Ihr Beihilfeanspruch hat zwei 
gravierende „Lücken“.

1.  Die Beihilfe wird nur anteilig zu  

Ihren Krankheitskosten gewährt.

  Die Differenz zu 100 % decken Sie am 

besten mit unseren maßgeschneider

ten SIGNAL Tarifen ab. 

  Für ambulante und Zahnleistungen 

beträgt der Beihilfebemessungssatz bei:

  Alleinstehenden Beamten       50 %

  Verheirateten / Verwitweten  

Beamten 55 %

  Die 5 %Erhöhung des Bemessungs

satzes für verheiratete Beamte gilt 

Beihilfevorschrift: Hessen

nicht, wenn der Ehegatte z. B. selbst 

beihilfeberechtigt oder pflichtversi

chert ist oder über der Einkommens

grenze verdient. 

  Der Bemessungssatz des Beamten 

erhöht sich für jedes berücksichti

gungsfähige Kind um 5 % auf max. 

70 %. Für stationäre Leistungen er

höht sich der ambulante Beihilfebe

messungssatz um 15 % auf max. 85 %.

  Der Beamte und seine berücksichti

gungsfähigen Angehörigen erhalten 

jeweils dieselben Bemessungssätze.

  Berücksichtigungsfähige Kinder

  Kinder gehören im Regelfall immer 

dann zu den berücksichtigungsfähi

gen Personen, wenn dem Beihilfebe

rechtigten für sie Kindergeld zusteht. 

  Besteht ein Anspruch auf Familienver

sicherung in der GKV, muss dieser 

auch genutzt werden, da der Beihil

feanspruch für das Kind weitest

gehend entfällt (Ausnahme: stationä

re Wahlleistungen). 

  Sollte der Anspruch auf Familienver

sicherung enden, kann der bestehen

de Beihilfe anspruch für das Kind wie

der genutzt werden. Damit dieser 

Wechsel in die private Krankenversi

cherung ohne erneute Gesundheits

prüfung möglich ist, empfehlen wir 

den Abschluss einer entsprechenden 

Anwartschaftsversicherung bereits 

während des Anspruchs auf Familien

versicherung.

  Berücksichtigungsfähige Ehegatten 

  Für den Ehegatten besteht der 

Beihilfe anspruch nur, wenn dessen 

Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 

3 Einkommenssteuergesetz) im vor

letzten Kalenderjahr vor Stellung des 

Beihilfeantrages den steuerlichen 

Grundfreibetrag nach § 32 a Abs. 1 

Nr. 1 EStG nicht übersteigt.

2.  Die Beihilfe wird nicht auf die 

gesamten Krankheitskosten, 

sondern nur auf die so genannten 

„beihilfefähigen Aufwendungen“ 

gewährt.

  Dadurch entstehen Ihnen Selbst

beteiligungen.

  Aber kein Problem: Wichtige Beihilfe

einschränkungen können Sie mit dem 

SIGNAL Ergänzungsschutz ausglei

chen. 

  Eine SIGNAL Mitgliedschaft erfüllt 

alle gesetzlichen Anforderungen und 

noch ein bisschen mehr – ein  

beruhigendes Gefühl.

Beihilfeverordnung Hessen - Angebote mit passenden Beihilfe-Ergänzungstarifen:  
https://www.versicherungsantrag24.de/private-krankenversicherung-pkv/beamten-pkv/

Nutzen Sie unsere kostenlosen Online-Vergleichsrechner für Versicherungen und Finanzen auf unserer Schwesterseite: 
https://www.pkv-makler-dortmund.de/



Beihilfeeinschränkungen im
ambulanten Bereich

✓ Zahnersatz

   Besonders berechnete Material und 

Laborkosten bei Zahnersatz sind nur 

zu 60 % beihilfefähig. Bei einem 

Rechnungsbetrag von 5.000 Euro und 

einem Bemessungssatz von  50 % 

beträgt die Beihilfe nur 1.500 Euro 

(50 % von 3.000 Euro). Bei der Beihilfe 

entsteht so eine Lücke von 1.000 Euro.

  Aufwendungen für Zahnersatz sind 

bei Volljährigen erst nach einem Jahr 

beihilfefähig.

✓  Sehhilfen (Brillengestelle, Brillen

gläser und Kontaktlinsen)

  Hierfür gelten feste Beträge, die meis

tens nicht die entstandenen Kosten 

decken. Für Brillengestelle wird keine 

Beihilfe mehr gewährt. 

✓ Behandlung durch Heilpraktiker

   Beihilfefähig ist die Behandlung durch 

Heilpraktiker nur bis zu festen Höchst

beträgen, die unterhalb der Höchst

sätze des Gebührenverzeichnisses für 

Heilpraktiker (GebüH) liegen.

✓ Heilbehandlung im Ausland

  Beihilfefähig sind die entsprechenden 

Inlandssätze.

✓ Kosten für Schutzimpfungen 

  (im Zusammenhang mit privaten Aus

landsreisen) sind nicht beihilfe fähig.

✓  Kosten für Heilkuren und  

Sanato riums aufenthalte

 sind nur eingeschränkt beihilfefähig.

Beihilfeeinschränkungen im
stationären Bereich

Der Beihilfeanspruch für stationäre Wahl

leistungen wird seit dem 01.11.2015 nur 

noch gewährt, wenn Beihilfeberechtigte 

gegenüber der Festsetzungsstelle inner

halb von 3 Monaten nach Verbeamtung 

erklären, dass sie auf monatlich 18,90 

Euro Besoldung verzichten. Die Erklärung 

kann bei Verbeamtung auf Widerruf, bei 

Verbeamtung auf Probe und letztmalig 

bei Verbeamtung auf Lebenszeit abgege

ben werden. Dann bestehen trotzdem 

noch folgende Einschränkungen:

✓  Zuschlag für gesonderte  

Unterbringung

  Beihilfefähig ist nur der Zweibett

zimmerzuschlag. Die Differenz zum 

höheren Einbettzimmer wird nicht 

anerkannt.

✓  Selbstbehalt bei Unterkunft  

im Zweibettzimmer

  Die Beihilfe zieht pro Tag 16,00 Euro 

von den beihilfefähigen Aufwendun

gen ab.

✓  Privatärztliche Liquidation nach 

der Gebührenordnung für Ärzte

  Sie ist grundsätzlich bis zum so 

genannten „Schwellenwert“ beihilfe

fähig; mit entsprechender Begrün

dung maximal bis zum Höchstsatz.

✓  Kosten für Rücktransport aus dem 

Ausland

 sind nicht beihilfefähig.  

Die SIGNAL Krankenversicherung bietet 

die für Sie passende Krankenversiche

rung. Wählen Sie aus START,  

KOMFORT oder EXKLUSIVAbsicherung.
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Beihilfeverordnung Hessen - Angebote mit passenden Beihilfe-Ergänzungstarifen:  

https://www.versicherungsantrag24.de/private-krankenversicherung-pkv/beamten-pkv/

Nutzen Sie unsere kostenlosen Online-Vergleichsrechner für Versicherungen und Finanzen auf unserer Schwesterseite: 
https://www.pkv-makler-dortmund.de/




